
Antrag auf Herstellung eines Bauwasseranschlusses
Bitte für jede Wasseranlage (Wasserzähler) gesondert ausfüllen!

Nr. _________________

Wasserbeschaffungsverband
Albertshofen
Herrgottsweg 14
97320 Albertshofen

Verbrauchsstellenanschrift des Kunden:

Anrede Name Vorname

Straße

Bauvorhaben

Haus-Nr.

PLZ Ort E-Mail

Rechnungsanschrift/Grundstückseigentümer (falls obige Angaben abweichen):

Anrede Name Vorname

Straße Haus-Nr. Postfach

PLZ Ort Telefon Fax

Bauwasser-Zähler: (wird vom Verband ausgefüllt)

Zähler-Nr.: Standort: Eichjahr:

Zählerstand Einbau:

Steigrohr

Für etwaigen zusätzlichen Material- u. Zeitaufwand des Versorgungsunternehmens, „für die Behebung von uns nicht zu vertretenden Mängeln“ 
stellt der Wasserbeschaffungsverband Albertshofen die entstehenden Kosten in Rechnung.

Kunde: Ich/Wir beantrage(n) hiermit die Herstellung eines Bauwasseranschlusses.

Datum: Unterschrift des Kunden........................................................... 

Telefon

Ein Bauwasseranschluss kann nur eingerichtet werden, wenn das Grundstück bereits an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen ist.

Der Bauwasseranschluss soll erfolgen bis zum: 

Oben genannter Zähler wurde ordnungsgemäß eingebaut und die Anlage in Betrieb gesetzt:

Oben genannter Zähler wurde ordnungsgemäß zurückgebaut:

Datum: Name Monteur: Unterschrift:

Zählerstand Ausbau: Datum: Name Monteur: Unterschrift:

Bitte reichen Sie den Antrag auf Bauwasser mindestens 2 Wochen
vor dem gewünschten Inbetriebssetzungstermin beim Wasserbeschaffungsverband ein.

Wichtig:

Der Bauwasseranschluss (Wasserzähler, Rohrtrenner, Armaturen, etc) ist gegen mechanische Beschädigung und Frost zu schützen. 
Anschlüsse die nicht entsprechend geschützt sind, werden dem Antragsteller im Schadensfall berechnet.

Die Erstellung des Bauwasseranschlusses wird in pauschal mit 150€ brutto (inkl. 7% MwSt.) in Rechnung gestellt.
Das entnommene Wasser wird jeweils laut Beitrags- und Gebührensatzung des WBV Albertshofen in der gültigen Fassung verrechnet.

Der endgültige Wasseranschluss erfolgt im Rahmen des Rückbaus des Bauwasseranschlusses. Hierfür ist ein separater Antrag zu stellen.


